
8. S a t z u n g 
 

zur Änderung der Hauptsatzung  
der Verbandsgemeinde Bodenheim vom 20. Dezember 2006 in der Fassung der 

7. Änderungssatzung vom 19. Dezember 2012   
 

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund der §§ 24 und 25 Gemeindeordnung  
(GemO), der §§ 7 und 8 der Landesverordnung zur Durchführung der Gemeindeord-
nung (GemODVO), des § 2 der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung 
kommunaler Ehrenämter (KomAEVO) und des § 2 der Feuerwehr-Entschädigungs-
verordnung die folgende 8. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Verbands-
gemeinde Bodenheim beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird: 

 
§ 1 

 
§ 4 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

 
(2) Die Ausschüsse bestehen aus je dreizehn Mitgliedern und Stellvertretern. Da-
von abweichend besteht der Schulträgerausschuss aus neunzehn Mitgliedern und 
Stellvertretern. Der Ausschuss für Landwirtschaft, Weinbau und Umweltschutz wird 
um jeweils einen/eine Vertreter/in der örtlichen Landwirtschaft aus jeder Ortsge-
meinde erweitert. Diese wirken im Ausschuss als beratende Mitglieder ohne eigene 
Stimmrechte mit. 

 

§ 2 
 

§ 10 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 
 

(3) Die Verwaltung der Verbandsgemeinde Bodenheim hat drei Geschäftsbereiche.  

 
§ 3 

 
§ 13 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

 
(3) Der / Die ehrenamtliche Erste Beigeordnete erhält für seinen ausgeübten Ge-
schäftsbereich, dessen Verwaltung seine Arbeitskraft und seine Zeit im Sinne des § 
13 Abs. 2 Satz 1 KomAEVO täglich nicht unerheblich beansprucht, eine Aufwands-
entschädigung von 45 % der Aufwandsentschädigung gem. Abs. 2 Satz 1. 

 
§ 4 

 
§ 13 Abs. 4 wird wie folgt neu gefasst: 

 
(2) Die ehrenamtlichen Beigeordneten, denen ein Geschäftsbereich übertragen 
wurde, deren Beanspruchung und zeitliche Belastung geringer ist als die in Abs. 3 
genannte, erhalten eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 10 % gem. § 13 Abs. 
2 KomAEVO. 
 
Die bisherigen Absätze 4) und 5) werden zu den neuen Absätzen 5) und 6). 
 



§ 3 
 

In-Kraft-Treten 
 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
 
Bodenheim, den 02. Juli 2014              
 
 
 

 Dr. Scheurer 
Bürgermeister 
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